
 
 

Hygienekonzept 

EQUUS COLONIUS 15.9.-19.9.2021 

Stand: 1.9.2021 

Veranstalter: Sportpferdezentrum Köln e.V. und AC Events UG (haftungsbeschränkt) 

Veranstaltungsort: Sportpferdezentrum Köln, Engeldorfer Str.120, 50997 Köln 

Veranstaltungsdatum und-dauer: 15.09.2021- 19.09.2021 (tägl. Beginn 8 Uhr ; Ende ca. 22 Uhr)  

Veranstaltungsart: Reitsportveranstaltung (im Freien) ; Zelte zum Unterstand mit geöffneten 

Seitenwänden 

Ansprechpartner: Anne Brüse und Christoph Brüse, beide wohnhaft Ahrtalstr.35, 53343 Wachtberg  

Tel: 01708076499 Email: bruesegbr@t-online.de  

Hygienebeauftragte: Anne Brüse  

 

1. Kontaktpersonennachverfolgung und Infektionshygiene 

 

 3-G-Regel: geimpft, getestet, genesen:  Kontrolle am Einlass, Einlassbänder werden 

verteilt 

 Anwesenheit über Luca App bzw. Zettel am Einlass 

 Die Regeln zur Infektionshygiene werden den Teilnehmern und Besuchern vorab 

mitgeteilt und auf der Internetseite www.equus-colonius.de, veröffentlicht 

 Besucher mit Erkältungssymptomen sind bei der Veranstaltung nicht zugelassen 

 Informationstafeln, Hinweisschilder zur Hust- und Niesetikette, Handyhygiene und 

Abstandsregeln werden auf dem Veranstaltungsgelände und den Parkplätzen 

ausreichend ausgehangen  

 Desinfektionsmittelspender werden auf dem Veranstaltungsgelände ausreichend zur 

Verfügung stehen.  

 Kontrolle der Einhaltung der Regelungen durch den Veranstalter und deren 

Mitarbeiter und Beauftragten  

 

2. Regelung zur Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m zwischen Teilnehmern und 

Besuchern 

 Hinweisschilder werden aufgestellt 

 Bodenmarkierungen in den Zelten (Gastronomie und Austellerzelte)  

 Plexi-Glasscheiben an der Anmeldung, Jurytisch, Gastronomie  
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3. Verpflichten zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung  

 In geschlossenen Räumen 

 Unter freiem Himmel dort, wo eine zusammenkommende Anzahl Menschen die 

Einhaltung des Mindestabstands nicht durchgehend zulässt, z.B. Warteschlangen 

 Ausnahmen: Einnahme von Speisen und Getränken ohne Mund-Nasen-Bedeckung in 

ausgewiesenen Bereichen oder unter freiem Himmel; aus medizinischen Gründen 

(Nachweise bei der Hygienebeauftragten bzw. an der Anmeldung vorzulegen)  

 Hinweisschilder werden ausreichend auf dem Gelände und den Parkplätzen 

aufgestellt 

 Kontrolle durch den Veranstalter und deren Mitarbeiter 

 

4. Sicherstellung, dass die Vorgaben zur besonderen Infektionshygiene eingehalten werden 

 Reinigungspersonal für die Sanitäranlagen vorhanden 

 Regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Kontaktflächen durch das 

Reinigungspersonal  

 Zelte werden durch Öffnen der Seitenwände dauerhaft quergelüftet 

 Informationstafeln über die Regelung zur Einhaltung des Infektionsschutzes werden 

am Eingang und an möglichst vielen Orten auf dem Veranstaltungsgelände 

aufgestellt. 

 Im Gastronomiebereich werden zusätzlich Bodenmarkierungen und Hinweisschilder 

aufgestellt 

 

 

Bei Rückfragen und Anregung zur Erweiterung des Konzeptes stehen wir selbstverständlich zur 

Verfügung.  

 

 

 

 


